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Andreas-Kloster am Monte Soratte in seinem plumpen Latein zum 
Jahr 954: Post hec non multum tempus gloriosus princeps languescere 
cepit. Qui festinus ad ecclesiam principis apostolorum devenit, nuntius 
transmissos per cunctos Romanos nobiles ad se venire fecit; et omnes 
promiserunt fide per sacramentum, ut Octabianus filium suum post mor-
tem Agapiti pape Octabianus papa eligerent47. 

Als Voraussetzung für diese Initiative, die einen gewissen Kuriosi-
tätscharakter besitzt, ist der unbändige Wille Alberichs anzunehmen, 
seine und seiner Sippe vom Stadtadel in Rom offensichtlich hingenom-
mene Machtposition bei nächster Gelegenheit um das Bischofsamt zu 
vervollkommnen. Gegen vorzeitige Dispositionen darüber standen 
eigentlich kanonische Vorschriften48. Aber in dem aus der Geschichte 
der designativen Nachfolgeregelung wohlbekannten Sterbebett fand 
sich doch das helfende Mittel, um die bestehenden kirchenrechtlichen 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Als vorauszusetzende Krise, der 
es mittels der Designation zu entgehen galt, sei sie nun angedroht oder 
empfunden oder beides gewesen, darf der Hinweis auf die Gefahr eines 
Schismas mit den entsprechenden innerrömischen Unruhen angenom-
men werden. Der im August 954 dann auch verstorbene Alberich hatte 
mit seinem Coup ungeschmälerten Erfolg. Nach dem Tode Agapets II. 
hat Oktavian als Papst Johannes XII. am 16. 12. 955 die Cathedra Petri 
ohne ersichtliche Schwierigkeiten erstiegen49. 

Das Regnum Italiae vermag im betrachteten Zeitraum nur einen äu-
ßerst kargen Abschnitt innerhalb der Geschichte der mittelalterlichen 
designativen Nachfolgeregelungen zu bieten. Die karge Quellenlage 
gewährt nur karge Einsichtsmöglichkeiten und karge Aussagen. Der 
entstandene Eindruck, es hätte dort keiner Krisen- oder Notsituation 
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